
Folgende Unterlagen sind bei der Beantragung von Wohngeld neben dem formellen Antrag (Miet- 

oder Lastenzuschuss) einzureichen:  

Mietzuschuss:  

Erstantrag 

Mietvertrag + 

Vermieterbescheinigung  

Weiterleistungsantrag 

Nachweis über Mietänderung + aktueller Kontoauszug über die letzte Mietzahlung 

oder neue Vermieterbescheinigung 

bei unveränderter Miete Kontoauszug der letzten Mietzahlung  

 

Lastenzuschuss:  

Erstantrag 

Grundbuchauszug  

Kaufvertrag 

Wohnflächenberechnung 

Darlehensverträge + letzter Jahreskontoauszug oder Fremdmittelbescheinigung 

Bausparverträge + letzter Jahreskontoauszug 

Bescheid Grundbesitzabgaben 

Weiterleistungsanträgen  

Letzte Jahreskontoauszüge (Banken und Bausparverträge)   

aktueller Bescheid der Grundbesitzabgaben   

Je nach Einzelfall können weitere individuelle Nachweise erforderlich sein. 

 

Einkommensnachweise aller Haushaltsmitglieder, das können je nach Einzelfall sein: 

Verdienstbescheinigung nach Vordruck + Lohnabrechnungen der letzten 12 Monate 

Arbeitsvertrag bei Aufnahme eines neuen Arbeitsverhältnisses 

Ausbildungsverträge 

Rentenbescheide oder letzte Rentenanpassung aller Renten 

Bescheid der Agentur für Arbeit 

Elterngeldbescheid 

Nachweis Mutterschaftsgeld der Krankenkasse und des Arbeitgebers 



Nachweis Kindergeld (aktueller Kontoauszug) / Bescheid Kinderzuschlag 

Aufhebungs-, Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheide vom Job Center (SGB II) oder der  

Grundsicherung (SGB XII) 

Nachweis Unterhalt (Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt, nachehelicher Unterhalt, 

Betreuungsunterhalt - Bescheid Unterhaltsvorschuss, Nachweis Festlegung Unterhalt vom Jugendamt 

oder Rechtsanwalt) 

Bafög-Bescheide + Studienbescheinigungen 

Schulbescheinigung für Kinder ab dem 16. Lebensjahr  

Schwerbehindertenausweise und Nachweise Pflegegrad von der Krankenkasse (Bescheid und 

Zahlungsnachweis) 

Je nach Einzelfall können weitere individuelle Nachweise erforderlich sein. (z. B. Selbständige) 

 

Bei Fragen steht Ihnen das Team Wohngeld gerne telefonisch unter 

0571 89 863 zu folgenden Zeiten zur Verfügung:  

Montag und Freitag von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr und 

Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

Persönliche Vorsprachen sind nicht zwingend erforderlich und auch nur nach vorhergehender 

Terminvereinbarung unter 0571 89 863 möglich.  

 


